
Berlin, 28. April/6. Mai 2021

Handlungsempfehlungen des Runden Tisches
zur Anwendung von § 50a Absatz 1 Satz 2 EEG 2021

– Flexibilisierung von Biogasbestandsanlagen –

1. Der Runde Tisch stellt fest, dass eine rechtssichere Auslegung von § 50a Absatz 1
Satz 2 EEG 2021 nicht möglich ist. Sämtliche zur Diskussion stehenden und vom
Runden Tisch erörterten Auslegungen sind entweder mit dem Wortlaut der Rege-
lung unvereinbar oder sie führen bei der Anwendung der juristischen Auslegungs-
methodik zu unau�ösbaren Widersprüchen im Hinblick auf die systematische oder
teleologische Auslegung.

2. Welche Regelungsabsicht der Gesetzgeber konkret mit § 50a Absatz 1 Satz 2
EEG 2021 verfolgt, lässt sich zudem nicht eindeutig ermitteln. Der Runde Tisch
geht jedenfalls davon aus, dass der Gesetzgeber mit den Regelungen zur Flexi-
bilisierung von Biogasbestandsanlagen sowohl Förderanreize als auch in den
Fällen einer vom Gesetzgeber angenommenen Über- oder Doppelförderung
Fördergrenzen setzen wollte.

3. Wenn es Regelungsabsicht des Gesetzgebers war, die Förderung von Biogasbe-
standsanlagen in der 2. Förderperiode mit dem Flexibilitätszuschlag insoweit zu
begrenzen, als ein konkreter Leistungsanteil mit der Flexibilitätsprämie gefördert
worden ist und nur genau dieser Leistungsanteil von der Förderung mit dem Fle-
xibilitätszuschlag ausgenommen werden soll, dann regt der Runde Tisch an, dies
gesetzlich klarzustellen, indem das EEG 2021 wie aus Anhang 1 ersichtlich ergänzt
wird, um für die Flexibilisierung der Biogasbestandsanlagen ein Mindestmaß an
Rechts- und Investitionssicherheit zu scha�en.

4. Der Runde Tisch geht davon aus, dass zur Bestimmung des Flexibilitätszuschlags
die gesamte installierte Leistung der Biogasbestandsanlagen als �exibel bereitge-
stellt anzusehen ist.

5. Die am Runden Tisch vertretenen Akteure halten es für erforderlich, Hemmnisse
zur weiteren Flexibilisierung von Biogasbestandsanlagen abzubauen. Sie sind sich
in der qualitativen Einschätzung einig, dass Bestandsanlagen im Anschlussbetrieb
unter dem EEG 2021 zusätzlichen Investitionsbedarf durch eine Reihe zusätzlicher,
neuer bzw. verschärfter Anforderungen haben. Der Anspruch auf Flexibilitätszu-
schlag für die bereits mit der Flexibilitätsprämie geförderte Anlagenleistung soll-
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te nicht gestrichen, sondern mit betriebswirtschaftlichem Augenmaß gekürzt wer-
den. Dies wird in einem Vorschlag der Akteure zur angemessenen Anpassung des
Flexibilitätszuschlags von bereits mit der Flexibilitätsprämie geförderten Biogas-
anlagen ausgeführt (s. Anhang 2).

Die Vertreter der wissenschaftlichen Institutionen (DBFZ, IZES, THI und IER so-
wie EnKliP) empfehlen, für den Anspruch auf Flexibilitätszuschlag für die bereits
mit der Flexibilitätsprämie geförderte Anlagenleistung einen Betrag von mehr als
40 EUR/kW festzulegen. Sie gehen davon aus, dass der Möglichkeit einer Überför-
derung bereits durch die Ausschreibungssystematik ausreichend begegnet wird.

6. Die am Runden Tisch vertretenen Akteure halten es darüber hinaus für erforder-
lich, zur weiteren Flexibilisierung von Biogasbestandsanlagen neue Impulse zu ge-
ben. Das Instrumentarium des § 50b ist durch Zeitablauf unwirksam geworden und
sollte zeitnah reformiert und e�zienter ausgestaltet werden. Mitglieder des Run-
den Tisches werden dem BMWi und der Bundesregierung weitere Vorschläge zu
§ 50b separat unterbreiten.
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Anhang 1 (zu Zi�er 3 der Handlungsempfehlungen)

1. § 50a Absatz 1 Satz 2 wird wie gefolgt gefasst:

„Der Anspruch nach Satz 1 besteht für die Anlagenbetreiber, die für ihre
Anlage die Flexibilitätsprämie nach § 50b dieses Gesetzes oder nach der
für sie maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes in An-
spruch genommen haben, nicht für denjenigen Leistungsanteil, der sich
als Quotient aus der Gesamtsumme der in Anspruch genommenen Flexi-
bilitätsprämie in Euro und 1 300 Euro je Kilowatt ergibt.“

2. Begründung:

Die Regelung in § 50a Absatz 1 Satz 2 soll Mitnahmee�ekte und eine Dop-
pelförderung für ein und dieselbe Leistung verhindern. Die bisherige For-
mulierung hat die Frage aufgeworfen, wie genau die bereits geförderte
Leistung zu bestimmen ist. Diese Unsicherheit beinträchtigt momentan
die gewollten Investitionen in die Flexiblisierung von Biogasanlagen so-
wie die Planungssicherheit bei der Teilnahme an Anschlussausschreibun-
gen. Mit der klarstellenden Formulierung von § 50a Absatz 1 Satz 2 wird
diese Unsicherheit beseitigt, indem eine einfach Berechnungsvorschrift
ins Gesetz aufgenommen wird. Diese Berechnung setzt die bereits vom
Anlagenbetreiber in Anspruch genommene Flexibilitätsprämie (in Euro)
ins Verhältnis zur maximal möglichen Flexibilitätsprämie (10 Jahre mul-
tipliziert mit 130e pro Jahr und Kilowatt). Die Höhe der bereits in An-
spruch genommenen Flexibilitätsprämie kann in der Regel aus den jährli-
chen Abrechnungen des Netzbetreibers für die konkrete Anlage ermittelt
werden.
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Anhang 2 (zu Zi�er 5 der Handlungsempfehlungen)

1. Neufassung § 50a Absatz 1 Satz 2 EEG 2021:

„Der Anspruch nach Satz 1 verringert sich für die Anlagenbetreiber,
die für ihre Anlage die Flexibilitätsprämie nach § 50b dieses Gesetzes
oder nach der für sie maßgeblichen Fassung des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes in Anspruch genommen haben, für denjenigen Leistungsanteil,
der sich als Quotient aus der Gesamtsumme der für diese Anlage in
Anspruch genommenen Flexibilitätsprämie in Euro und 1.300 Euro je
Kilowatt ergibt, auf 50 Euro je Kilowatt installierter Leistung und Jahr.“

2. Begründung der Neufassung:

Nach Verlautbarung des BMWi sollte vorausschauend eine scheinbar o�enkundige
Doppelförderung zurückgenommen, in jedem Fall aber eine ebenfalls unzulässige
Überförderung von bereits mit der Flexibilitätsprämie geförderten Bestandsanla-
gen vermieden werden.

Daher stellt sich die Frage nach der betriebswirtschaftlichen Bewertung, nach der
Höhe einer gerechtfertigten Förderung und gegebenenfalls nach der beihilferecht-
lich gebotenen Kürzung des Flexibilitätszuschlages in der Anschlussförderung ei-
ner Biomasseanlage nach § 39g EEG 2021 (zweite Förderperiode).

(a) Bewertung aus der rechtsgutachterlichen Stellungnahme
Mit dem Vorschlag wird die erst im EEG 2021 eingeführte Kürzung des An-
spruchs auf den Flexibilitätszuschlag für Bestandsanlagen in der Anschluss-
förderung teilweise zurückgenommen.
Dies war und ist aus der Sicht der unterzeichnenden Institutionen nicht ge-
boten, da eine Über- oder Doppelförderung im Sinne des europäischen Beihil-
fenrechts auch bei einer Inanspruchnahme beider Förderinstrumente nicht
gegeben ist.
Flexibilitätsprämie und Flexibilitätszuschlag leisten für Anlagenbetreiber im
Wege einer Betriebsbeihilfe einen Beitrag zur Kompensation dafür, dass sie
darauf verzichten, die komplette installierte Leistung ihrer Anlage dauerhaft
zur Stromproduktion einzusetzen. Ein andauernder Verzicht kann aber nicht
durch eine in der Vergangenheit ausgezahlte Betriebsbeihilfe bereits kompen-
siert worden sein.
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Außerdem wird die Höhe der Förderung von Biogasanlagen in der Anschluss-
förderung nach § 39g EEG 2021 über Ausschreibungen ermittelt. Dieses Instru-
ment ermöglicht eine wettbewerbliche und damit Überförderungen vermei-
dende Bestimmung der Förderhöhe. Folgerichtig hat die EU-Kommission als
Wettbewerbshüterin die kombinierte Förderung aus Flexibilitätsprämie und
Flexibilitätszuschlag im EEG 2017 bereits als mit dem EU-Beihilfenrecht ver-
einbar beurteilt.
Ferner müssen Bestandsanlagen in der Anschlussförderung nach § 39g
EEG 2021 strengeren Anforderungen gerecht werden, wie etwa dem Qua-
litätskriterium für Flexibilität nach § 50 Absatz 3 EEG 2021. Das erfordert
zusätzliche Investitionen, die mit dem Flexibilitätszuschlag in der Anschluss-
förderung gefördert werden sollen, ohne bereits durch die Flexibilitätsprämie
gedeckt gewesen zu sein.
Die strengeren Anforderungen an Bestandsanlagen in der Anschlussförderung
nach § 39g EEG 2021 entsprechen denjenigen an Neuanlagen. Daher müssen
sie auch im Rahmen der Förderung gleichbehandelt werden. Neuanlagen er-
halten den Flexibilitätszuschlag während einer Förderdauer von 20 Jahren,
während der Förderanspruch für Bestandsanlagen in zwei Förderperioden
von jeweils maximal 10 Jahren zerfällt (10 Jahre Flexibilitätsprämie und 10
Jahre Flexibilitätszuschlag in der Anschlussförderung).
Einzelne Synergiee�ekte werden durch den verringerten Fördersatz für die
bereits mit der Flexibilitätsprämie geförderte Leistung berücksichtigt.
Die bisherige Formulierung in § 50a Absatz 1 Satz 2 EEG 2021 hat die Frage auf-
geworfen, wie genau die bereits geförderte Leistung zu bestimmen ist. Auch
diese Unsicherheit beeinträchtigt momentan die gewollten Investitionen in die
Flexibilisierung von Biogasanlagen sowie die Planungssicherheit bei der Teil-
nahme an Anschlussausschreibungen.
Mit der nun vorgeschlagenen Formulierung in § 50a Absatz 1 Satz 2 EEG 2021
wird die Unsicherheit bei der Ermittlung der bereits mit der Flexibilitätsprä-
mie geförderten Leistung beseitigt, indem eine einfache und nachvollziehba-
re Berechnungsvorschrift ins Gesetz aufgenommen wird. Diese Berechnung
setzt die bereits vom Anlagenbetreiber in Anspruch genommene Flexibilitäts-
prämie (in Euro) ins Verhältnis zur maximal möglichen Flexibilitätsprämie (10
Jahre multipliziert mit 130e pro Jahr und Kilowatt). Die Höhe der bereits in
Anspruch genommenen Flexibilitätsprämie kann in der Regel aus den jährli-
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chen Abrechnungen des Netzbetreibers für die konkrete Anlage ermittelt wer-
den.
(ausführlich: Rechtgutachterliche Stellungnahme der Kanzlei von Bredow Va-
lentin Herz)

(b) Erfahrungen des Fördergebers mit der Kürzung
Die mit dem EEG 2021 geänderte Fassung des § 50a EEG galt seit dem 1.1.2017.
Seitdem können Bestandsanlagen nach 20 Jahren EEG-Förderung in eine zwei-
te Förderperiode wechseln, was angesichts der Kosten für die Biogaserzeu-
gung gerechtfertigt ist. Mit den gedeckelten Gebotshöchstgrenzen fanden sich
jedoch zu wenige Bieter, um die (geringen) ausgeschriebenen Mengen auszu-
schöpfen, zumal bisher nur wenige Betreiber das Ende der 1. Förderperiode
erreichten.
Die höheren Gebotspreisgrenzen im EEG 2021 ließen nun eine deutliche Stei-
gerung der Zahl der Bieter befürchten. Stattdessen hat aber die gleichzeitige
Kürzung des Flexibilitätszuschlags o�enbar deutlich überwogen und die Zahl
der Bieter ist bei der ersten Ausschreibung des Jahres 2021 noch weiter zu-
rückgegangen, wie die von der BNetzA verö�entlichten Ergebnisse belegen.
In Anbetracht der ehrgeizigen Ziele zum Klimaschutz, bei gleichzeitiger ho-
her Versorgungssicherheit ist aber ein Rückgang der Erzeugung von �exiblem
Strom aus steuerbaren regenerativen Quellen nicht hinnehmbar.
(Datenquellen: Bundesnetzagentur, Auswertung: Fachverband Biogas)

(c) Technische Begründung
Aus dem Wortlaut der bisherigen Regelung kann eine Doppelförderung durch
die nacheinander folgende Förderung mit der Flexibilitätsprämie in der ers-
ten Förderperiode und durch den Flexibilitätszuschlag in der zweiten Förder-
periode vermutet werden. Tatsächlich mag die Bemessungsgrundlage für bei-
de Förderinstrumente dieselbe installierte Leistung sein, doch sind die geför-
derten Investitionen in den beiden Förderzeiträumen klar unterscheidbar und
keineswegs eine zweimalige Förderung desselben Investitionsgutes.
Erfahrungen aus der Branche und aus der wissenschaftlichen Begleitfor-
schung zeigen, dass in der Realität der Flexibilisierung meistens zweistu�g
vorgegangen wird. Die Flexibilitätsprämie förderte einen Leistungszubau
in der ersten Förderperiode, der für die Teilnahme an der Regelleistung
ausreicht. Beim weit verbreiteten Zubau einer gleich großen installierten
Leistung ist dies auch ohne aufwändigen Gas- und Wärmespeicher möglich,
sodass die Flexibilitätsprämie einen großen Teil der Investitionskosten deckt.
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Diese Ausstattung genügt jedoch nicht für die höheren Anforderungen der
zweiten Förderperiode, die durch das EEG 2021 nochmals gesteigert wurden.
Hierfür sind selbst bei gleichbleibender installierter Leistung weitere Investi-
tionen erforderlich, die in der Regel nicht von Stromerlösen und Marktprämie
gedeckt werden können:
Sämtliche BHKW unterfallen der 44. BImSchV und müssen mit SCR-
Katalysatoren nachgerüstet werden. Deren Betrieb erfordert zukünftig
den Einsatz von Harnsto�ösung.
Im Betrieb nach EEG 2021 muss für mindestens 1.000 Betriebsstunden/Jahr
die Einspeisung von mindestens 85 % der installierten Leistung nachgewiesen
werden. Damit müssen auch solche BHKW modernisiert und meist general-
überholt werden, die bisher noch in der Bereitschaft für Regelleistung standen
und durch weniger als 300 Betriebsstunden/Jahr den geringeren Anforderun-
gen von Notstromaggregaten unter�elen.
Nach § 51 EEG 2021 entfällt schon ab 4 Stunden negativer Strompreise der An-
spruch auf die Marktprämie. Eine wirtschaftliche Betriebsweise erfordert – an-
ders als zur Zeit der ersten Investitionsentscheidung – die Fähigkeit zum Fahr-
planbetrieb. Betreiber müssen in neue Gas- und Wärmespeicher investieren,
um bis zu 24 Stunden ohne BHKW-Betrieb auskommen zu können.
Im EEG 2021 wurde die maximale Vergütung von 50 % auf 45 % der installier-
ten Leistung reduziert. Betreiber, die bisher mit 50 % gerechnet haben, müs-
sen daher die installierte Leistung nochmals um 10 % erhöhen, oder es gehen
ihnen 10 % der Kapazität der Biogaserzeugung verloren.

(d) Betriebswirtschaftliche Begründung – typischer Fall
Die Kosten der Flexibilisierung sind in der folgenden Tabelle links dargestellt.
(Quelle: KTBL 2017). Die dort gewählte 500 kW-Anlage, die ihre Leistung auf
1.000 kW erweitert, steht dabei exemplarisch für die am meisten verbreitete
Anlagengröße mit der häu�gsten Dimensionierung der Flexibilisierung.
Die Kosten liegen bei etwa 750 Te oder 1.668e/kW Zusatzleistung, noch ohne
Wärmespeicher und eine Ertüchtigung des Bestandsmotors für den Fahrplan-
betrieb. Die Förderhöhe durch die Flexibilitätsprämie liegt deutlich darunter,
zumal der Förderanspruch für 10 Jahre besteht, aber wegen der Zeitdi�erenz
zwischen Fristbeginn (Meldung beim Netzbetreiber zu Vorhabensbeginn) und
Auszahlungsbeginn (Meldung bei der BNetzA mit Gutachten nach Inbetrieb-
nahme) im Mittel nur 9 Jahre ausgezahlt wird.
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Quelle: Fachverband Biogas, KTBL

Die Tabelle zeigt rechts Kosten der 2. Förderperiode, die nicht durch die Flexi-
bilitätsprämie gedeckt wurden und ohne eine Flexibilisierung nicht angefallen
wären.
Viele Anlagen kommen in den Geltungsgereich der 44. BImSchV mit Folgen
für die BHKW-Technik. In den kommenden Jahren muss in neue SCR-Technik
sowie die zugehörigen Verbrauchsmaterialien (Harnsto�) investiert werden
(#1 bis #3).
Die in der ersten Förderperiode installierten Gasspeicher müssen aufgrund
der neuen Vorgaben der TRAS 120 regelmäßig erneuert und aufgrund neuer
Vorgaben des EEG vergrößert werden (#4).
Ebenso führen neue Vorgaben im EEG 2021 sowie längere Perioden mit nega-
tiven Preisen dazu, dass neue bzw. größere Wärmespeicher installiert werden
müssen (#5).
Aufgrund der Genehmigung nach BImSchG wegen der getätigten Flexibilisie-
rung sind zusätzliche Investitionen zu tragen, wie Leitungsbau, Steuerung, Si-
cherheitstechnik (#6).
Das gesamte Vorhaben ist erneut mit Planungs- und Genehmigungskosten ver-
bunden (#7 und #8).
Insgesamt addieren sich die Kosten auf weitere 600 Te. Bezogen auf die in-
stallierte Leistung bedeutet dies 60e/kW, die über den Flexibilitätszuschlag
gefördert werden.
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Die Kalkulationen basieren auf den ö�entlich zugänglichen Werten (KTBL,
FNR) und können in der zur Verfügung gestellten Excel-Datei nachvollzogen
werden.
Im laufenden Betrieb werden durch die Investitionen auch betriebswirtschaft-
liche Nutzen erzielt, wie z. B. zusätzliche Erlöse bei der Stromeinspeisung zu
Hochpreiszeiten, die Abdeckung von Lastspitzen in Wärmenetzen oder E�zi-
enzsteigerungen durch modernere BHKW. Dabei ist allerdings zu berücksich-
tigen, dass

• die Förderung nur einen Teil der Abschreibungskosten deckt. Ein weiterer
Teil der Investitionen, die Verzinsung, das technische Risiko, die kalkula-
torischen Kosten für Wagnis und Gewinn sowie der erhebliche Arbeitsauf-
wand für die Umgestaltung der Anlagen bleiben weiterhin beim Betreiber.
Diese wirtschaftlichen E�ekte sind erfahrungsgemäß mindestens notwen-
dig, um die Betreiber zu den entsprechenden Investitionen zu bewegen.

• diese E�ekte in der Regel banktechnisch nicht beleihbar sind, also nicht
für eine Investitions�nanzierung zur Verfügung stehen,

• die Wirtschaftlichkeit der Biogaserzeugung solcher Produktivitätsfort-
schritte bedarf, da die Betreiber mit der 20-jährigen Festschreibung der
Einspeisevergütungen unter hohem wirtschaftlichem Druck stehen, zu-
mal nicht damit zu rechnen war, wie schnell landwirtschaftliche Rohsto�e
zu einem knappen Gut werden würden, wie stark die Kosten für z. B. Dün-
gemitteln einerseits, aber auch die Ausbringung von sticksto�haltigen
Gärprodukten andererseits und insbesondere die Pachtpreise steigen
würden,

• bei einer nachhaltigen Ertragssteigerung unter den Bedingungen der wett-
bewerblichen Ermittlung der Vergütung in der zweiten Förderperiode die-
se Kostenvorteile in die Gebotsverhalten eingepreist werden.

Es gibt also gute Gründe, warum eine Flexibilisierung der Biogas-Bestandsan-
lagen nur mit der angebotenen Förderung überhaupt statt�ndet. Daher wäre
es nicht sachgerecht, die Spekulation auf zusätzliche Nutzen in die Berechnung
der Förderung einzubeziehen.
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(e) Betriebswirtschaftliche Begründung – empirisch
In einer kleinen, aber technisch wichtigen Zahl der Fälle werden bei einer lang-
fristigen Auslegung beide Flexibilitätsschritte in der ersten Förderperiode vor-
genommen – jedoch erst, seitdem die Aussicht auf Flexibilitätszuschlag in der
zweiten Förderperiode besteht.
Dabei werden manche Teile der Investition vorgezogen, die erst in der zweiten
Förderperiode notwendig gewesen wären. Bei der betriebswirtschaftlichen
Betrachtung ergeben sich daher Besonderheiten, denn ein größerer Teil der
Investitionen wurde mit der Flexibilitätsprämie gefördert, und dabei ein
geringerer Fördersatz in Kauf genommen, um in der zweiten Förderperiode
durch den Flexibilitätszuschlag ausgeglichen zu werden.
Diese Betreiber sehen sich durch die faktische Streichung des Flexibilitätszu-
schlags im EEG 2021 für diese Anlagenkonstellation um den Lohn ihres un-
ternehmerischen Mutes gebracht, zumal genau diese Anlagen energiepolitisch
zukunftsfähig ausgelegt sind. Dadurch wird die billige Erwartung enttäuscht,
dass der Gesetzgeber eine angemessene, mehrfach als wichtig betonte und be-
reits in der Gesetzesbegründung des EEG 2017 verankerte Förderung auch bei-
behält. Sie erleiden mit der nachträglichen Änderung des § 50a im EEG 2021 ei-
ne „unechte Rückwirkung“ und werden in ihrem Vertrauen auf die Konsistenz
der Gesetzgebung verletzt.
Auch diese Anlagen müssen in der der 2. Förderperiode zukünftig neue, höhe-
re gesetzliche Anforderungen erfüllen, die bei der Ursprungsinvestition zum
Teil noch nicht bekannt sein konnten: z. B. Mindestbetriebsdauer von 1.000
Bh/a für alle Aggregate, TRAS 120 für Gasspeicher, Nachrüstungsp�icht für
SCR-Katalysatoren lt. 44. BImschV für BHKW, sowie vergrößerte Gasspeicher,
um den Betrieb in den deutlich längeren Phasen mit negativen Strompreisen
vermeiden zu können (vgl. die vorstehenden Darstellungen unter (d)).
Dies setzt auch bei diesen Anlagen weitere Investitionen voraus, die eine
Förderung mit dem Flexibilitätszuschlag in betriebswirtschaftlicher Hinsicht
sinnvoll begründen.
Das Netzwerk Flexperten hat Selbstauskünfte von 11 �exibilisierten Biogas-
anlagen mit einer mittleren Bemessungsleistung von 612 kW und einer instal-
lierten Leistung von 1.952 kW ausgewertet. Der Leistungszubau ist also etwa
doppelt so groß wie im Durchschnitt und daher mit spezi�sch günstigeren Kos-
ten verbunden.
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Diese Betreiber nutzen die Flexibilisierungsinvestitionen jedoch überwiegend,
um schon gleich in den Fahrplanbetrieb zu wechseln. Wegen dieser zeitlichen
Vorziehung (z.B. höherer Planungsaufwand, größerer Gas- und Wärmespei-
cher) betrugen die mittleren Kostenangaben für den Leistungszubau in der
1. Förderperiode immer noch 1.593e, bezogen auf die installierte Leistung
1.093e/kW.
Bei mehr als doppeltem Leistungszubau besteht der Anspruch auf Flexibilitäts-
prämie aber nur für die Hälfte der installierten Leistung. Die maximale Flexi-
bilitätsprämie beträgt 947e/kW bezogen auf den Mittelwert der zugebauten
Leistung (auf 10 Jahre gerechnet), bzw. 650e/kW installierte Leistung.
Nur 5 von 11 Betreibern konnten Schätzungen über zu erwartende Kosten für
die 2. Förderperiode abgeben, daher sind diese Daten weniger aussagekräftig.
Im Mittel wird der Investitionsbedarf für die 2. Förderperiode mit plausiblen
302e/kW installierte Leistung eingeschätzt (ohne Investitionen in die Gaser-
zeugung).
Damit übersteigt der vorgeschlagene Flexibilitätszuschlag (575e/kW im Mit-
tel) zwar die spezi�schen Kosten der zweiten Förderperiode (ca. 300e/kW),
doch mit den vorgezogenen Investitionen der ersten Förderperiode (Summe
Kosten: 1.395e/kW) deckt die Summe beider Förderinstrumente aus Flexibili-
tätsprämie und Flexibilitätszuschlag die Investitionen wiederum nur zu einem
angemessenen Teil (Summe max. Förderung: 1.225e/kW).
Die Mehrzahl der noch nicht für die Flexibilisierung gewonnenen Betreiber
wird in der Regel höhere spezi�sche Kosten haben. Das gilt insbesonde-
re, wenn der Leistungszubau in zwei zeitlich getrennten Projekten erfolgt
oder der Zubau sich auf zwei nacheinander installierte BHKW verteilt, was
spezi�sch teurer ist.

Anmerkung zur Tabelle unten: Von allen Maßnahmen der 1. Förderperiode wurden die Kos-

tenschätzung addiert; nicht jede Maßnahme wird bei allen Anlagen umgesetzt. Verschobene

Investitionen würden sich in der 2. Förderperiode wiederfinden. Um Doppelungen zu vermei-

den, wurden die Kostenschätzungen der 2. Förderperiode nicht ausgewertet, sondern nur der

Mittelwert der von den Betreibern angegebenen Gesamtsumme wiedergegeben.
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Quelle: Netzwerk Flexperten (2021)
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(f) Betriebswirtschaftliche Begründung – empirisch summarisch
In einer weiteren Untersuchung wurden die Informationen von den Anlagen
ausgewertet, deren Betreiber sich wegen der Streichung der Flexibilitätsprä-
mie gemeldet haben.
Zu 120 �exibilisierten Anlagen liegen Daten über die Kosten der Flexibilisie-
rungsinvestitionen vor:
Die mittlere Bemessungsleistung beträgt 738 kW. Im Mittel wurden 1.337 kW
hinzugebaut, sodass die installierte Leistung im Mittel 2.075 kW beträgt
(+ 181 %).
Die Betreiber gaben eine Investitionssumme von im Mittel 1.785 Mio.e an. Das
entspricht spezi�schen Kosten von 1.335e/kW, für die sie im Mittel einen Flexi-
bilitätsprämienanspruch von 1.010e/kW zugebaute Leistung geltend machen
können.
Bezogen auf die installierte Leistung kostete die Investition 860e/kW, bei ei-
ner Förderung mit der Flexibilitätsprämie von 650e/kW, von der allerdings
im Mittel nur 585e/kW ausgezahlt werden.
Diese Betreiber gehen also trotz günstiger spezi�scher Kosten mit einer Unter-
deckung von 210 bis 275e/kW in die zweite Förderperiode. Auch diese Anla-
gen müssen in der 2. Förderperiode die höheren gesetzliche Anforderungen
erfüllen. sowie in vergrößerte Gas- und Wärmespeicher investieren, um den
Betrieb in den deutlich längeren Phasen mit negativen Strompreisen vermei-
den zu können.
Dies setzt auch bei diesen Anlagen weitere Investitionen voraus, die eine För-
derung mit dem Flexibilitätszuschlag sinnvoll begründen. (Quelle: energethik
ingenieure, Master-Datenbank, Auswertung unverö�entlicht)

(g) Betriebswirtschaftliche Begründung aus Forschungsprojekten
Das Biogas-Messprogramm III diente der Erhebung von Daten zur ökonomi-
schen Bewertung des Ist-Standes inkl. bereits durchgeführter Repowering-und
Flexibilisierungsmaßnahmen, der Ermittlung optimierter Betriebsstrategien
für Biogasanlagen für die noch zu Verfügung stehende Restlaufzeit bis zum
Auslaufen von EEG-Vergütung, der mgl. Erlösmaximierung / Kostenreduzie-
rung bei bestehendem Anlagensetting und der Untersuchung der Flexibilisie-
rung (zwei- bis vierfache Überbauung).
Im Rahmen des Biogas-Messprogramms III hat das DBFZ festgestellt, dass die
Stromgestehungskosten von 50 untersuchten Biogasanlagen nur bei weniger

Die Clearingstelle EEG|KWKG ist nichtselbständiger Geschäftsbereich der RELAW GmbH – Gesellschaft für angewandtes Recht der Erneuerbaren Energien
GF: Sönke Dibbern und Dr. Martin Winkler | AG Charlottenburg HRB 107788 B | USt-IdNr. DE 255468643



als der Hälfte der Anlagen unter den (angehobenen !) Gebotshöchstpreisen
des EEG 2021 liegen. Zusätzliche Wärmeerlöse werden im ländlichen Raum
meist emp�ndlich durch Investitionskosten in Wärmenetze und wärmenut-
zende Anlagen geschmälert, sodass Biogasanlagen a) im Mittel nicht über
die Selbst�nanzierungskraft verfügen, aus denen sie Investitionen in der
Flexibilisierung selbst tragen könnten und b) darauf angewiesen sein werden,
zukünftig mit Hilfe der Flexibilisierung höhere Stromerlöse zu erzielen, um
im Markt bestehen zu können.
Der mittlere Leistungsquotient (installierte Leistung./. Bemessungsleistung)
beträgt bei diesen Untersuchungen etwa 2,2 und bestätigt die exemplarische
Kostenermittlung des Fachverbands Biogas (s. o. unter (b)). Es bestätigt sich
auch, dass hierbei die älteren Bestands-BHKW zur �exiblen Betriebswei-
se herangezogen werden und für die 2. Förderperiode einer Ertüchtigung
bedürfen.
Weitere Folgerungen sind: Die ausschließliche Betrachtung der Auszahlun-
gen für Flexibilitätsprämie und Flexibilitätszuschlag ergibt keine Hinweise
auf „Doppelförderung“. Eine Kürzung des Flexibilitätszuschlags würde hin-
gegen eine Ungleichbehandlung von Bestands- und Neuanlagen ergeben,
obwohl beide Anlagenkategorien denselben Restriktionen nach §§ 39 �.
EEG 2021 unterliegen (insbesondere hinsichtlich der Einsatzsto�e und der
Förderverringerung nach § 39i Absatz 1 und 2 EEG 2021). Die höheren An-
forderungen im EEG-Ausschreibungsdesign erfordern häu�g Nachrüstungen
bei Bestandsanlagen. Dabei ist zu bedenken, dass der Flexibilitätszuschlag
sowohl Investitionen als auch eine Minderauslastung der Anlagen kompen-
sieren soll. Bisher kann man noch nicht auf die Markterlöse setzen, weil diese
abhängig sind von der bisher schwachen Preisvolatilität am Strommarkt.
(Biogas-Messprogramm III, DBFZ 2021)
Das DBFZ hat auch untersucht, wie die Flexibilisierung durch Verstärkung
der Marktsignale angeregt werden kann. Der Bedarf besteht, weil zwar mind.
2,2 GW �exible Leistung durch Biogasanlagen (BGA) und Biomethan-KWK-
Anlagen am Netz sind (ca. 3.300 Anlagen). Aber nur ca. 150 Anlagen agieren
voll �exibel (Schätzung Projekt „VisuFlex“). Der größte Anteil der Produk-
tion im Stromsystem (ca. 50 TWh/a) erzielt nur den niedrigen Base-Preis,
da bislang nur relativ geringer Wert von Flexibilität die �exible Fahrweise
anreizt. Die Preisvolatilität liegt aktuell nur um 7 – 8e/MWh (Jahresmittel),
die Preissignale des Strommarktes (Spreads) sind nicht attraktiv genug für
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den �exiblen Betrieb und reichen nicht aus für die erforderlichen Investitio-
nen. Die Flexibilitätsprämie und der Flexibilitätszuschlag fördern bisher nur
technische Ertüchtigung, die tatsächliche Produktion blieb bis zum EEG 2021
unberücksichtigt.
(Projekt Flexsignal, DBFZ mit Universität Duisburg Essen und Helmholtz-
Zentrum für Umweltforschung (UfZ))
Das DBFZ fasst seine Forschungsergebnisse zu Empfehlungen zur Novellie-
rung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 2020 und zur zukünftigen För-
derung von Bioenergie zusammen (Auswahl):
Die Bedeutung einer bedarfsgerechten Bereitstellung von Energie, wie sie auf
Grundlage von Biomasse möglich ist, nimmt angesichts steigender Anteile von
�uktuierender Wind- und Solarenergie im Stromsystem langfristig zu. Die be-
reits vorhandenen Potenziale für einen �exiblen Betrieb von Biomasseanla-
gen werden gegenwärtig häu�g nicht genutzt, u. a. weil auf Spotmärkten der-
zeit noch keine ausreichenden Preissignale für eine �exible Stromproduktion
gesendet werden.
Solange dies der Fall ist, könnte eine stärker am tatsächlichen Strombedarf
orientierte Anlagenfahrweise durch eine preis- und zeitsensitive, auf elektri-
sche Energie bezogene Systemprämie angeregt werden, welche die Preissigna-
le der Märkte gezielt verstärkt. Hierdurch kann der Residuallastverlauf geglät-
tet werden, was zu einer Reduktion der Kosten des Gesamtsystems beiträgt
und den Bedarf konventioneller Kraftwerksleistung zur Deckung der Residual-
last verringert.
Darüber hinaus könnten KWK-Biomasseanlagen, die insbesondere in den Win-
termonaten bei hohem Wärmebedarf betrieben werden, Beiträge zum Aus-
gleich saisonaler Schwankungen von Stromangebot und -nachfrage leisten.
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(h) Weitere Forschungsprojekte geben Auskunft über Inhalte, Kosten, Wirkung
und Wirtschaftlichkeit der Flexibilisierung (Auswahl):

• Repoweringmaßnahmen hinsichtlich zukünftiger Aufgaben von Biogasan-
lagen (kurz: REzAB) Technische Hochschule Ingolstadt, FH Münster und
C.A.R.M.E.N e. V.

• ReBi 2, UBEDB, BiKoFlex, FlexHKW – Fraunhofer IWES Institut für Wind-
energie und Energiesystemtechnik: Hoch�exible Biogasanlagen durch das
ReBi-Konzept. ReBi 3.0 – HAWK – NEUTec

• Entwicklungspfade für Biogas und Kostene�ekte in einem hoch�exiblen
und erneuerbaren Energiesystem. Modellanalysen – IER, Universität Stutt-
gart Abteilung SEE – Systemanalyse und erneuerbare Energie

• Analyse der gesamtökonomischen E�ekte von Biogasanlagen. Wirkungs-
abschätzung des EEG (MakroBiogas) – Institut für ZukunftsEnergie- und
Sto�stromSysteme (IZES gGmbH), Deutsches Biomasseforschungszentrum
(DBFZ), Helmholtz Zentrum für Umweltforschung (UfZ)
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